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Aufgrund von § 5 und § 21 des Gesetzes uber kommunale Zusammen-
arbeit (GKZ) in der Fassung 22.11.2001 mit Anderung vom 23.03.2005
folgende Verbandssatzung beschlossen:
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Stadtrecht

CWeesevemewOEs
gruppe Wolketsweiler Ravensburg

Verbandssatzung
Satzung F-01
I.  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

§1 Name, Zweck und Sitz des Verbandes

(1) Die Gemeinde Horgenzell mit der Ortschaft Wolketsweiler und die Stadt
Ravensburg mit den Ortschaften Schmalegg und Taldorf, sdmtliche
Landkreis Ravensburg, bilden unter dem Namen

Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler*

einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes Uber kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16.9.1974 (Gesetzblatt Seite 408).

(2) Der Zweckverband hat nach néherer Bestimmung dieser Satzung die
Aufgabe die Gemeinde Horgenzell — Ortschaft Wolketsweiler und der
Stadt Ravensburg — Ortschaften Schmalegg und Taldorf mit Trink- und
Brauchwasser zu versorgen. Er betreibt die hierzu erforderlichen Versor-
gungsanlagen. Er kann sich an anderen Wasserversorgungsunterneh-
men beteiligen sowie Wasserlieferungs- und Wasserbezugsvertrage mit
solchen abschliel3en.

(3) Der Zweckverband beliefert nach naherer Vereinbarung mit den betref-
fenden Gemeinden auRerdem die Gemeindeteile
Kesslerhof, Nehmetsweiler und Réthenbach, Gemeinde Horgenzell
Vittenhaag und Riether, Gemeinde Oberteuringen
Hochberg (Domaéne), Stadt Ravensburg

(4) Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

(5) Er hat seinen Sitz in Wolketsweiler, Gemeinde Horgenzell.

§2 Anlagen zur Wasserversorgung

(1) Die gesamten Versorgungsanlagen stehen im Eigentum des
Zweckverbandes. Bau, Betrieb, Unterhaltung, Erneuerung und
Erweiterung der verbandseigenen Anlagen obliegen dem Zweckverband.

(2) Den Aufwand fir die Verlegung von Einrichtungen des Zweckverbandes
aus Grinden, die nicht mit den Verbandsaufgaben zusammenhangen,
hat das betroffene Verbandsmitglied zu tragen, wenn der Veranlasser
hierfur nicht aufkommt.

§ 3 Sicherung der Aufgabenerfillung

(1)  Zur Sicherung einer einheitlichen Aufgabenerfillung sowie zur Regelung
des Wasserzinses und der sonstigen Leistungen der Wasserabnehmer,
erlasst der Verband eine Wasserversorgungssatzung.

(2) Verbandsmitglieder sind auf Ersuchen des Zweckverbandes verpflichtet,
die zur Sicherstellung der Versorgung Uber die Wasserversorgungssat-
zung hinaus erforderlichen Vorschriften und Anordnungen zu erlassen
und den Vollzug zu Gberwachen.

(3) Der Zweckverband liefert das Wasser in der jeweils Ublichen Beschaffen-
heit und unter dem jeweils vorhandenen Druck. Anderung der Beschaf-
fenheit und des Drucks sind vorbehalten.
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Il.  VERFASSUNG, VERTRETUNG UND VERWALTUNG DES ZWECK-

VERBANDES
§4 Organe
(1) Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung

der Verwaltungsrat und
der Verbandsvorsitzende.

Soweit sich aus dem Gesetz iber kommunale Zusammenarbeit (GKZ)
und aus dieser Satzung nichts anderes ergibt, finden die Bestimmungen
der Gemeindeordnung Baden-Wirttemberg entsprechende Anwendung.

§5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertretern der Verbandsmit-
glieder.

(2) Die Verbandsmitglieder werden durch ihre Blurgermeister vertreten. Im
Falle der Verhinderung treten an ihre Stelle ihre allgemeinen Stellvertre-
ter oder ein beauftragter Bediensteter nach § 53 Abs. 1 GO.

(3) Als weitere Vertreter entsenden, die Gemeinde Horgenzell fir die Ort-

schaft

Wolketsweiler 4 Vertreter
Die Stadt Ravensburg

fur die Ortschaft Schmalegg 4 Vertreter
und die Ortschaft Taldorf 7 Vertreter

Die weiteren Vertreter bestimmt das jeweils zustéandige Beschlussorgan
des Verbandsmitglieds nach jeder Gemeinderats- und Ortschaftsratswahl
fur die Dauer der Amtszeit der Gemeinde- und Ortschaftsrate. Scheidet
ein Vertreter aus der Verbandsversammlung aus, entsendet das betref-
fende Verbandsmitglied fir die Restdauer einen Ersatzmann.

§6 Aufgaben und Geschaftsfihrung der Verbandsversammlung
(1) Die Verbandsversammlung ist die Vertretung der Verbandsmitglieder und

das Hauptorgan des Zweckverbandes. Sie entscheidet Gber alle wichti-

gen Angelegenheiten des Zweckverbandes. In ihre Zustandigkeit fallen

insbesondere

1. der Erlass, die Anderung und Aufhebung der Verbandssatzung und
sonstiger Satzungen,

2. die Aufnahme weiterer Verbandsmitglieder, das Ausscheiden von
Verbandsmitgliedern und die Auflosung des Zweckverbandes.

3. die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und deren Stellvertreter,

4. die Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters,

5. die Ernennung, Einstellung und Entlassung der standigen Bedienste-
ten des Verbandes,

6. der Erwerb, die VerauRRerung und die Belastung von Grundstiicken
und grundstiicksgleichen Rechten,

7. die Aufnahme von Darlehen, die Ubernahme von Burgschaften und
die Bestellung anderer Sicherheiten,

8. die Feststellung und Anderung des Wirtschaftsplanes,

9. die Feststellung des Jahresabschlusses,

10. die Bewilligung tiber- und auf3erplanmafiger Ausgaben,

11. der Erlass von allgemeinen Bestimmungen fur die Abgabe von Was-
ser an die Verbandsmitglieder,
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12. die Entscheidung uber die Lieferung von Wasser an Abnehmer au-
Rerhalb des Verbandsgebietes und an GrolRabnehmer,

13. die Entscheidung tber die Instandsetzung, Erweiterung und durch-
greifende Erneuerung von Verbandsanlagen und sonstigen Mal3-
nahmen, wenn der Aufwand im Einzelfall 60.000 € und ein wieder-
kehrender Aufwand 15.000 € Ubersteigt.

Auf die Geschéftsfiihrung der Verbandsversammlung finden die Bestim-

mungen der GO fir den Gemeinderat sinngemaf Anwendung.

Verwaltungsrat

Zusammensetzung und Aufgaben

Der Verwaltungsrat besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und 4 weite-
ren Mitgliedern, die von der Verbandsversammlung aus ihrer Mitte auf die
Dauer der Amtszeit der Mitglieder der Verbandsversammlung nach den
Vorschriften Uber die Wahl der Mitglieder beschlieRender Ausschiisse
des Gemeinderates gewahlt werden.

Jedes Verbandsmitglied erhélt mindestens 1 Sitz im Verwaltungsrat. Der
Vorsitzende wird im Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter vertre-
ten. Fir die Ubrigen Mitglieder wird je 1 Stellvertreter gewahlt. Scheidet
ein Mitglied aus der Verbandsversammlung aus, so endet auch seine
Mitgliedschaft im Verwaltungsrat. In diesem Fall findet eine Nachwabhl
statt.

Der Verwaltungsrat ist zustandig fur:

a) Die Entscheidung uber die Instandsetzung, Erweiterung und durch-
greifende Erneuerung von Verbandsanlagen und sonstigen MalR3-
nahmen, wenn der Aufwand im Einzelfall 10.000,-- Euro, aber nicht
mehr als 60.000,-- Euro und ein wiederkehrender Aufwand bis
15.000,-- Euro betragt.

b) Die Zustimmung zu Gberplanmafigen und auBerplanmafigen Aus-
gaben von mehr als 2.000,-- Euro, aber nicht mehr als 8.000,-- Euro
im Einzelfall.

c) Soweit sich die Zustandigkeit des Verwaltungsrates nach Wertgren-
zen bestimmt, beziehen sich diese auf den einheitlichen wirtschaftli-
chen Vorgang. Die Zerlegung eines solchen Vorganges in mehrere
Teile zur Begrindung einer anderen Zustandigkeit ist nicht zuléssig.
Bei voraussehbar wiederkehrenden Leistungen bezieht sich die
Wertgrenze auf den Jahresbedarf.

In Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, kann der Verwaltungs-

rat an Stelle der Verbandsversammlung beschlie3en. Die Griinde fir die

Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind der Verbandsversamm-

lung unverziglich mitzuteilen.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfahig, wenn mehr als die Halfte der Mit-

glieder anwesend ist. Auf die Geschaftsfiihrung des Verwaltungsrates

finden die Uber die Verbandsversammlung geltenden Vorschriften ent-
sprechende Anwendung.

Verbandsvorsitzender

Wahl und Aufgaben

Der Verbandsvorsitzende und sein Stellvertreter werden von der Ver-

bandsversammlung aus ihrer Mitte auf die Dauer der Amtszeit der Mit-
glieder der Verbandsversammlung gewéhlt.

Die Verbandsversammlung bestellt fir die Wahlhandlung einen Vorsit-
zenden aus ihrer Mitte. Er nimmt an der Wahl teil. Gewahlt ist, wer die
hochste Stimmenzahl erhélt.

Scheidet ein Gewahlter aus der Verbandsversammlung aus, so endet
auch sein Amt als Vorsitzender oder Stellvertreter.

Ravensburg
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Der Verbandsvorsitzende ist Leiter der Verbandsverwaltung und vertritt

den Zweckverband. In Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden,

kann er an Stelle der Verbandsversammlung entscheiden. Die Griinde fur

die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Mitgliedern der

Verbandsversammlung unverziglich mitzuteilen. Dasselbe gilt fur die

Angelegenheiten, fur die der Verwaltungsrat zustandig ist.

Er ist zustandig fur die Entscheidung tber einzelne Antrage auf An-

schluss an die Wasserversorgung.

Der Verbandsvorsitzende ist zustandig fir

a) die Vergabe von Arbeiten und Lieferungen im Rahmen der Haus-
haltsmittel bis zu 10.000,-- Euro im Einzelfall,

b) die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan sowie Ver-
kauf und Vermietung bis zum Betrag von 2.000,-- Euro im Einzelfall,

c) die Zustimmung zu UberplanméRigen und aufRerplanméaRigen Aus-
gaben und zur Verwendung von Deckungsreserven bis zu 2.000,--
Euro im Einzelfall,

d) Stundung von Forderungen im Einzelfall,
.1 bis zu 2 Monaten in unbeschrankter Héhe
.2 bis zu 6 Monaten und bis zu einem Héchstbetrag von 2.000 Euro,

e) den Verzicht auf Anspriiche der Wasserversorgungsgruppe und die
Niederschlagung solcher Anspriiche, die Fiihrung von Rechtsstreiten
und den Abschluss von Vergleichen, wenn der Verzicht oder die
Niederschlagung, der Streitwert oder bei Vergleichen das Zuge-
standnis der Wasserversorgungsgruppe im Einzelfall nicht mehr als
1.000,-- Euro betragt.

Der Verbandsvorsitzende ist ehrenamtlich tatig. Er erhalt eine Aufwands-

entschadigung.

BEAMTE

Ehrenbeamte

Die Bediensteten des Zweckverbandes (Verbandspfleger, Verbandskas-
senverwalter, Verbandsschriftfiihrer und technischer Verwalter) sind Eh-
renbeamte des Zweckverbandes.

Die Entschadigung der Ehrenbeamten wird in der Satzung uber die Ent-
schéadigung fur ehrenamtliche Tatigkeit geregelt.

RECHNUNGS- UND WIRTSCHAFTSFUHRUNG, VERWALTUNG

Anwendung des Eigenbetriebsgesetzes

Die Wirtschaftsfihrung und das Rechnungswesen des Verbandes wer-
den nach den Bestimmungen des 3. Abschnittes des Eigenbetriebsge-
setzes (EigBG) gefiihrt.

§ 10 a Stammkapital

§11
@)

Das Stammkapital wird auf 1.020.000 € festgelegt.

Verbandsverwaltung
Zur Erfillung seiner Aufgaben nach 88 1 — 3 stellt der Verband Beamte
mit der Befahigung zum Gemeindefachbeamten und sonstige Be-

Ravensburg

Verbandssatzung

R
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dienstete nach MaRgabe des Stellenplanes ein. Er kann auch die sonsti-
gen Bediensteten zu hauptamtlichen Beamten ernennen.

Der Verband kann sich zur Erfullung einzelner ihm nach 88 1 — 3 oblie-
genden Aufgaben auch geeigneter Bediensteter und séchlicher Verwal-
tungsmittel der Gemeinde Horgenzell bedienen. Das N&here regelt eine
Vereinbarung zwischen dem Verband und der Gemeine Horgenzell.
Verletzt ein Bediensteter nach Abs. 1 in Auslibung seiner Tatigkeit bei
der Wahrnehmung einer Verbandsaufgabe nach 88 1 — 3 die einem Drit-
ten gegenuber obliegende Amtspflicht, so haftet der Verband. Im Ubrigen
haftet die Mitgliedsgemeinde, fir die er tatig geworden ist.

Verbandspfleger

Zur fachgemafen Erledigung der Verwaltungsgeschéfte hat der Zweck-
verband einen Verbandspfleger zu bestellen. Dieser muss die Befahi-
gung zum Gemeindefachbeamten (8 58 GemO) besitzen. Der Verbands-
pfleger wird auf die Dauer von fiinf Jahren gewahilt.

Dem Verbandspfleger obliegt unbeschadet der Verantwortlichkeit des
Verbandsvorsitzenden die Besorgung der Haushalts- und Rechnungsge-
schafte. AuRerdem wirkt er bei den Ubrigen Teilen der Verbandswirt-
schaft mit.

Verbandskassenverwaltung

Zur Besorgung der Kassengeschéafte des Zweckverbandes wird ein Ver-
bandskassenverwalter bestellt. Er und sein Stellvertreter werden von der
Verbandsversammlung auf die Dauer von funf Jahren gewabhlt. Die Be-
stellung kann aus wichtigen Grinden widerrufen werden. Hierzu ist die
Zustimmung von drei Vierteln der Mitglieder der Verbandsversammlung
erforderlich.

Der Verbandskassenverwalter untersteht unbeschadet der Befugnisse
des Verbandsvorsitzenden dem Verbandspfleger.

Der Verbandskassenverwalter darf zum Verbandsvorsitzenden, seinem
Stellvertreter und zum Verbandspfleger nicht in einem die Befangenheit
begriindeten Verhaltnis nach § 18 Absatz 1 bis 3 GemO stehen.

Verbandsschriftlicher und technischer Verwalter

Zur Besorgung der Schriftfihrung (Niederschriften, Sitzungsdienst, all-
gemeiner Schriftverkehr) wird von der Verbandsversammlung ein Schrift-
fuhrer bestellt.

Der Schriftfhrer erledigt auch samtliche Aufgaben, die auf dem Gebiet
der technischen Verbandsverwaltung zu besorgen sind.

Tagegelder, Reisekosten

Die Mitglieder der Verbandsversammlung, des Verwaltungsrates und
weitere ehrenamtliche Tatige, mit Ausnahme des Verbandsvorsitzenden
und der Ehrenbeamten, erhalten fir Teilnahme an den Sitzungen und an
Dienstgeschéaften aulRerhalb der Sitzungen eine Entschadigung. Das N&-
here wird in der Satzung Uber die Entschadigung fir ehrenamtlich Tatige
geregelt.

Deckung des Aufwands

Der laufende jahrliche Aufwand des Verbandes wird vom Verband getra-
gen und nach den Bestimmungen der Wasserversorgungssatzung von
den Abgabepflichtigen (Wasserabnehmern) unmittelbar erhoben..

Die Mittel fir die Herstellung, Erweiterung, Erneuerung oder Anderung
der Betriebsanlagen (Anlagevermdgen) und fiir die betriebsnotwendige
Vorratshaltung (Umlaufvermégen) werden vom Verband, soweit die eige-

Ravensburg
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nen Mittel oder Zuschiisse Dritter nicht ausreichen, durch Darlehen auf-
gebracht.

Fur die Bereitstellung (Errichtung und Unterhaltung) von Feuerléschein-
richtungen im Zusammenhang mit der Wasserversorgung, insbesondere
von Hydranten, erhebt der Zweckverband bei den Verbandsmitgliedern
jahrliche Beitrage.

Ist der Verband nicht mehr in der Lage, notwendige und unaufschiebbare
Baumafinahmen zu finanzieren, so kann er von den Verbandsmitgliedern
fiir diese BaumalBnahmen eine Investitionskostenumlage erheben. Diese
Investitionskostenumlage wird auf die Verbandsmitglieder im Verhaltnis

des in den letzten 3 Jahren an die Abnehmer verkauften Wassers verteilt.

Technische Uberpriifung der Anlagen

Die verbandseigenen Anlagen werden mindestens alle vier Jahre durch
einen anerkannten Wasserbauingenieur untersucht. Das Prifungsergeb-
nis ist schriftlich niederzulegen und dem Verwaltungsrat mitzuteilen.
Beim Vorliegen besonderer Griinde kann der Verwaltungsrat die Durch-
fuhrung auRerordentlicher Untersuchungen beschliel3en.

SATZUNGSANDERUNGEN; AUFNAHME UNDAUSSCHEIDEN VON
MITGLIEDERN; AUFLOSUNG DES ZWECKVERBANDES

Anderung der Verbandssatzung

Beschlisse Uber Anderungen der Verbandssatzung bedurfen einer
Mehrheit von 2/3 der satzungsméRigen Stimmenzahl der Verbandsmit-
glieder.

Fur die Beschliisse nach Abs. 1 ist die Zustimmung samtlicher Ver-
bandsmitglieder erforderlich.

Aufnahme neuer Verbandsmitglieder

Uber die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder entscheidet die Verbands-
versammlung.

Mit der Festsetzung der Aufnahmebedingungen ist der Vorausbelastung
der bisherigen Verbandsmitglieder Rechnung zu tragen.

Fur die Beschlisse nach Abs. 1 und 2 ist die Zustimmung samtlicher
Verbandsmitglieder erforderlich.

Ausscheiden von Verbandsmitgliedern

Uber das Ausscheiden von Verbandsmitgliedern entscheidet die Ver-
bandsversammlung. Der Beschluss setzt voraus, dass das Verbandsmit-
glied das Ausscheiden mindestens 1 Jahr vor Ende des Rechnungsjah-
res schriftlich beantragt hat.

Das Ausscheiden ist nur auf den Schluss eines Rechnungsjahres zulas-
sig. Das ausscheidende Mitglied haftet mit fur die bis zu seinem Aus-
scheiden entstandenen Verbindlichkeiten des Zweckverbandes.

Das ausscheidende Verbandsmitglied hat keinen Rechtsanspruch auf ei-
ne Beteiligung am Verbandsvermoégen. Die Verbandsversammlung kann
jedoch beschlieRen, dem ausscheidenden Verbandsmitglied eine Ent-
schadigung zu gewahren, falls das Ausscheiden die wirtschaftliche Lage
des Zweckverbandes nicht wesentlich beeintrachtigt.

Fir die Beschlusse nach Abs. 1 bis 3 ist die Zustimmung séamtlicher Ver-
bandsmitglieder erforderlich.

R
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§21 Auflosung des Zweckverbandes

(1) Die Aufldsung des Zweckverbandes kann von der Verbandsversammlung
nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln ihrer satzungsmaRigen Stimmen-
zahl beschlossen werden. Sie bedarf aul3erdem der Zustimmung aller
Verbandsmitglieder.

(2) Soweit nicht das Vermdgen und die Verbindlichkeiten des Zweckverban-
des von einem kiinftigen Trager der Wasserversorgung Gibernommen
werden, gehen sie auf die Verbandsmitglieder im Verhaltnis ihrer Beteili-
gung der in ihrem Gebiet wohnhaften Abgabepflichtigen (Wasserabneh-
mer) an den Wasserabgaben im Durchschnitt der letzten drei Jahre tber.

VI. UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
§ 22 Entscheidung tUber Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten kann der Verwaltungsrechtsweg beschritten werden.
§23 Offentliche Bekanntmachungen
Offentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen durch Ein-
riicken in die Schwabische Zeitung. Ausgabe Ravensburg.

8§24 Inkrafttreten

Die Verbandssatzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.

Horgenzell, 23.03.2005

gez. HOR
Verbandsvorsitzender

Stand: 23.03.2005 Seite 8 von 8

X:\BMA\Stadtrecht\Intranet\S-F-01 Wolketsweiler Verbandssatzung.doc



	Wasserversorgungsgruppe Wolketsweiler  Verbandssatzung 
	I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
	§ 1 Name, Zweck und Sitz des Verbandes 
	§ 2 Anlagen zur Wasserversorgung 
	§ 3 Sicherung der Aufgabenerfüllung 
	II.   VERFASSUNG, VERTRETUNG UND VERWALTUNG DES ZWECKVERBANDES 
	§ 4 Organe 
	§ 5 Zusammensetzung der Verbandsversammlung 
	§ 6 Aufgaben und Geschäftsführung der Verbandsversammlung 
	§ 7 Verwaltungsrat 
	§ 8 Verbandsvorsitzender 

	III. BEAMTE 
	§ 9 Ehrenbeamte 

	IV. RECHNUNGS- UND WIRTSCHAFTSFÜHRUNG, VERWALTUNG 
	§ 10 Anwendung des Eigenbetriebsgesetzes 
	§ 11 Verbandsverwaltung 
	§ 12 Verbandspfleger 
	§ 13 Verbandskassenverwaltung 
	§ 14 Verbandsschriftlicher und technischer Verwalter 
	§ 15 Tagegelder, Reisekosten 
	§ 16 Deckung des Aufwands 
	§ 17 Technische Überprüfung der Anlagen 

	V. SATZUNGSÄNDERUNGEN; AUFNAHME UNDAUSSCHEIDEN VON MITGLIEDERN; AUFLÖSUNG DES ZWECKVERBANDES 
	§ 18 Änderung der Verbandssatzung 
	§ 19 Aufnahme neuer Verbandsmitglieder 
	§ 20 Ausscheiden von Verbandsmitgliedern 
	§ 21  Auflösung des Zweckverbandes 

	VI. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
	§ 22 Entscheidung über Streitigkeiten 
	§ 23 Öffentliche Bekanntmachungen 
	§ 24 Inkrafttreten 



